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Schulzentrum Stetten a.k.M.
Gemeinschaftsschule mit Grundschule
Albstr. 5
72510 Stetten a.k.M.
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	Name und Vorname des Kindes

	

	Geschlecht

	 männl.☐      weibl.☐      diverse ☐


	Geburtstag

	

	Geburtsort                             1. Staatsangehörigkeit

	

	Muttersprache                       2. Staatsangehörigkeit

	

	[bookmark: _GoBack]Fähigkeit der deutschen Sprache (**)

	    
       Sehr Gut             Gut                    keine                                    


    Anmeldung

zum Eintritt in die Grundschule Klasse 1

Regeleinschulung (*)

Wunsch auf Aufnahme Kann-Kind (*),(***)

Wunsch auf Zurückstellung (*)

Einschulung nach Zurückstellung (*)

Schulbezirkswechselüberlegungen
nach (*) ______________________________

Beschulungsabsicht in folgender Privatschule (*)
_______________________________
                        
Beschulungsabsicht in folgender Gemeinschaftsschule (*)
_______________________________

bevorstehender Weg-/Umzug am (*) 
             ____________________________

bereits getätigte (*) oder

beabsichtigte Antragstellung zur Überprüfung auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (*)
Einschulungsuntersuchung Schritt 1 (ESU) wurde durchgeführt (*)
         Schuljahr 2026/2027

	


Anschrift des Kindes (PLZ, Ort, Teilort,  Straße)

	Religions-
gemeinschaft/
Bekenntnis (**)
	Welche/s?
______________________
	Pflicht zur Teilnahme am Religionsunterricht
 evangelisch                      katholisch
 kein Religionsunterricht aus Gewissensgründen

	Sprache (**)
	Familiensprache?

______________________
	Hat an Sprachfördermaßnahmen in der Kita teilge-
nommen:      nein        ja  An welchen?
_____________________________________________

	vorschulischer 
Bereich (*)
	 Kindergarten (Name)


__________________
von ____   bis _____
	 Grundschulförder-
     klasse (Name)
____________________
von ____   bis _____
	 Besuch sonstiger 
     Einrichtungen (Name)
________________
von ____  bis _____
	 keine Einrichtung besucht

	Zuzug nach 
Deutschland (*)
	Jahr:

	Herkunftsland:


	Händigkeit (*)
	  links                     rechts                          nicht eindeutig         

	Gesundheitliche 
Beeinträchtigungen/
Diagnosen, die für die Schule relevant sind (**)
Auch Allergien etc.
	




	Erziehungs- 
berechtigte
	Name, Vorname Mutter:


	Name, Vorname Vater:

	Anschrift


	



	

	
Nationalität

	
	

	E-Mail (*)

	

	


	Telefon (*)
	
Privat:

Handy:

Geschäft:

	
Privat:

Handy:

Geschäft:

	Regelung des 
Sorgerechts
	 gemeinsam             alleiniges:     Mutter      Vater

	Im Notfall alternativ zu verständigende Ansprechpartner (zum Beispiel Großeltern) (*)

	Name:	

Kontaktdaten: 

	Hinweis: Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in einem Notfall zeitnah zu informieren, auch damit Sie eventuelle erforderliche medizinische Entscheidungen für Ihr Kind treffen.

	Benötigt Ihr Kind eine Fahrkarte des ÖPNV (Bus, Bahn, …) zum Schulbesuch? 
	 ja                         nein


	Krankenversicherung
/ Hausarzt (*)
	Krankenkasse:
	Hausarzt: Name, Adresse



	
	(***) Nach Anmeldung der Erziehungsberechtigten können Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind (Stichtag ist der 30. Juni), jedoch bis zum 30. Juni des Folgejahres das 6. Lebensjahr vollendet haben, zu Beginn des kommenden Schuljahres in die Schule aufgenommen werden. (siehe §73.1 SchG)

Wenn Sie dies als Erziehungsberechtigte wünschen, dann senden Sie dieses Formular ausgefüllt an die Schule zurück. Sie lösen damit die Schulpflicht für Ihr Kind aus. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schule. 

Falls Sie Ihr Kann- Kind nicht anmelden wollen, bitte das Formular nicht zurücksenden.

	Nein
Do
Mi
Di
Mo

Benötigen Sie eine Ganztagesbetreuung? Ja am:                                                               /                      


Bemerkungen: _______________________________________________________________________________________


Mein Kind möchte gerne mit: ____________________________________________________________ in die Klasse gehen.
nein
ja

Wir sind einverstanden, dass Salben (Fenistil, Bepanthen) aufgetragen werden dürfen:  

Sollte mein/unser Kind bei schulischen Veranstaltungen aller Art und/oder bei Projektpräsentationen fotografiert bzw. gefilmt werden, so bin ich/wir damit einverstanden, dass diese Fotos und Filmaufnahmen zur Veröffentlichung, z.B. in der Zeitung  oder auf unserer Schulhomepage genutzt werden können. ja
nein



Auf die EU-Datenschutzverordnung wurde ich hingewiesen.        


Wird von Sekretariat ausgefüllt:



        Geburtsurkunde                                            Impfpass/Bescheinigung


	Sie sind nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Verbindung mit § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und § 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) verpflichtet, diese personenbezogenen Daten der Schule gegenüber anzugeben, weil für die Schule die Verarbeitung dieser Daten zur Sicherstellung der Beschulung, insbesondere zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule, erforderlich ist.  

Die mit (*) gekennzeichneten Merkmale sind jedoch freiwillig, das heißt Sie müssen diese Daten nicht angeben. Die Daten erleichtern aber beispielsweise eine Kontaktaufnahme mit Ihnen. Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule.
Die mit (**) gekennzeichneten Merkmale sind bei der Anmeldung freiwillige Angaben. Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule. Erst ab Aufnahme in die Schule sind diese Angaben verpflichtend. Erfolgt keine Aufnahme in die Schule werden die Daten von der Schule gelöscht.

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der mit (*) bzw. (**) gekennzeichneten oben eingetragenen personenbezogenen Daten durch die Schule ein.

Ich verpflichte mich, Änderungen insbesondere im Sorgerecht umgehend der Schule mitzuteilen.

	     

	[Ort, Datum]

	     

	[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]


Datenschutzrechtliche Informationspflicht 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten ist die oben aufgeführte Schule. Die Schule hat einen Datenschutzbeauftragten benannt, dieser ist wie folgt erreichbar:

Datenschutz@ssa-als.kv.bwl.de 

Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der Beschulung Ihres Kindes, insbesondere die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule. Soweit die Verarbeitung der mitgeteilten Daten nicht auf der oben genannten gesetzlichen Grundlage erfolgt, haben Sie durch die Angaben auch zu den mit einem (*) bzw. (**) gekennzeichneten Merkmalen Ihre Einwilligung in der Datenverarbeitung erklärt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit gegenüber der Schule widerrufen, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte Verarbeitung der betroffenen Daten weiterhin rechtmäßig bleibt.

Empfänger personenbezogener Daten während des Schulverhältnisses Ihres Kindes können bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ohne eine gesonderte Einwilligung für die Datenübermittlung üblicherweise sein: staatliche Schulaufsichtsbehörden, andere öffentliche Schulen, gegebenenfalls zuständiges Förderzentrum, zuständiges Gesundheitsamt (Landkreis, Stadtkreis) bei verpflichtenden schulärztlichen Untersuchungen, zuständiges Jobcenter / zuständige Agentur für Arbeit, Schulträger.

Für die Löschung der Daten gelten die Fristen der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“.

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an die Schule. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. Detaillierte Information zu Ihren Rechten können Sie dem beigefügten Merkblatt entnehmen.

Die Schule weist darauf hin, dass Schülerkarteikarten beziehungsweise Schülerlisten sowie Abschluss- und Abgangszeugnisse erst 60 Jahre, nachdem die Schule verlassen wurde, gelöscht werden sollen, damit im Falle eines Verlusts der Nachweis über den Schulbesuch beziehungsweise ein Ersatzzeugnis ausgestellt werden kann. Diese Dokumente werden jedoch von der Schule abgesehen von der Speicherung nicht weiterverarbeitet.

Anlage: Merkblatt Betroffenenrechte (Anlage 4 der VwV) 
Merkblatt Betroffenenrechte
Sie haben als von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person folgende Rechte:
· [bookmark: bookmark0]Gemäß Artikel 7 Absatz 3 EU-DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
· [bookmark: bookmark1]Gemäß Artikel 15 EU-DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
· [bookmark: bookmark2]Gemäß Artikel 16 EU-DSGVO können Sie die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
· [bookmark: bookmark3]Gemäß Artikel 17 EU-DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
· [bookmark: bookmark4]Gemäß Artikel 18 EU-DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen oder wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen.
· [bookmark: bookmark5]Gemäß Artikel 21 EU-DSGVO können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dieses Widerspruchsrecht ist das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer uns übertragenen Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten Ihrer Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
· Gemäß Artikel 20 EU-DSGVO können Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns per Einwilligung bereitgestellt haben und die wir automatisiert verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit).
· Gemäß Artikel 77 EU-DSGVO können Sie sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden. In Baden- Württemberg ist dies der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
Stand: 05/2019           Kultusministerium Baden-Württemberg
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